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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 11.10.2019 

Sehr geehrter I lerr Schulz, 

mit Ihrer Eingabe vom 11. Oktober 2019 beantragen Sie auf Grundlage des 

Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) beim Bundesministerium für f-amilie, Senioren. Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) Dokumente, die die Förderkriterien für Projekte im Rahmen des 

Bundesprogrammes "Demokratie leben!" erläutern und Dokumente. aus denen hervorgeht. 

auf welcher Grundlage entschieden wird, welche Projekte weiter gefördert werden und bei 

welchen Projekten eine Förderung eingestellt wird. Hiert:u zählen Gesetzesgrundlagen. 

hausinterne  Weisungen und generelle Förderrichtlinien. 

Ihrem Antrag kann teilweise stattgegeben werden. 

Begründung: 

Das  Bundesminister ium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist bei jeglichem Handeln 

an Recht und Gesetz gebunden. Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung lässt sich von dem in 

Deutschland geltenden Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Absatz 2 und 3. Art. 28 Absatz  I SatL 

des Grundgesetzes ableiten und ist damit als Tei l eines der Staatsprinz ipien ebenso von Art. 
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79 Absatz 3 GG. also als eines der unantastbaren Grundsätze der verfassungsrechtlichen 

Ordnung. besonders geschützt. 

Bei der Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!", sind eine Reihe von 

Gesetzen zu berücksichtigen. Vorrangig sind das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGRG) 

und die Bundeshaushaltsordnung (BHO) zu nennen, welche frei zugänglich im Internet zu 

finden sind. Gemäß § 9 Abs. 3 IFG kann ein Antrag abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 

bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus 

allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. Das Internet gehört zu den allgemein 

zugänglichen Quellen. Das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGRG) und die 

Bundeshaushaltsordnung (BHO), können Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/hgrg/ 

und https://www.gesetze-im-internet.de/bho/ aufrufen. 

Das Haushaltsgrundsätzegesetz verpflichtet Bund und Länder, ihr jeweiliges Haushaltsrecht 

nach einheitlichen Grundsätzen auszurichten. Geregelt werden unter anderem: der 

Haushaltsplan, das Rechnungsjahr, die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der Grundsatz der 

Gesamtdeckung, Zuwendungen, Deckungsfähigkeit, Verpflichtungsermächtigungen, 

Haushaltssperren, Öffentliche Ausschreibungen, Buchführung und Belegpflicht. Die 

Bundeshaushaltsordnung konkretisiert das HGRG und enthält grundlegende Vorschriften, die 

die Haushaltswirtschaft des Bundes einschließlich Rechnungslegung und Prüfung durch den 

Bundesrechnungshof regeln. Wichtig für die Interpretation und Anwendung der 

Bundeshaushaltsordnung sind die ausführlichen Verwaltungsvorschriften und die 

dazugehörigen Anlagen (zum Beispiel Allgemeine Nebenbestimmungen). 

Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) und die 

Allgemeinen Nebenbestimmungen können Sie unter http://www.verwaltungsvorschriften-im

internet.de/Tei ! liste_ Bundesministerium_ der _Finanzen.html aufrufen. 

Aus den genannten Gesetzen und dazugehörigen Verwaltungsvorschriften nebst Anlagen 

ergeben sich bereits eine Vielzahl von Förderkriterien, die im Rahmen des Bundesprogramms 

.. Demokratie leben! .. zu berücksichtigen sind. Aufbauend auf den gesetzlichen Grundlagen 



Bu:ndesminrsterium 
für Familie, Seniofen, Frauen 
und Jugend 

hat sich das BM FSJ- J bei der UmsetL.ung de!> Bundesprogramm~ .,Demokratie leben 1• • /u<kfl 

in der \'ergangenheit rörderleitlinien gegeben. die bei der Auswahl. üurchführung 

Beendigung , on Projekten .zu berücksichtigen waren. Unter linps. \\, \\ \\ .dt:mo,üatic

leben.de'bunde!>progr-am m ueber-dernokrat ie-leben.html können ~ie umer den e1r.Ldncn 

J\1odell projekten die f ö rderleitlinien aufrufen. Aufgrund der freien Zugänglichhei1 d1e<;~r 

Leitlinien VI ird Ihr A ntrag d1esbeLügfo.:h abgelehnt. , gl. s 9 Abs. 3 Ir (; . 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben es dem Bundesminis1erium für f- amihe. 

Senioren. Frauen und Jugend derzeit njcht. über eine modellhafte Förderung "on Proje}m:r. ,m 

Rahmen der Anregungskompetenz des Bundes (Grundlage : § 44 i.V. m. § ::!3 BHO J irr, 

Bereich der Demokratie-förderung. Extremismusprävention und \ 'ie lfaltgest.altung 

hinauszugehen. Dies bedeutet zwangsläufig. da~s ein Projekt e inen Anfang (i .dR l:kgmn de.

Förderung) und ein Ende (Ende der Förderung) hat. So werden d ie Modellprojek"te die 111 der 

Regel über drei bis ft.inf Jahre gefördert werden. auch durch die Zuwendungsempfünge,..,.innt":1 

konzipiert und beantragt. Ob sich ein Projek1 während der Durchführung a ls gut oder \\crng~· 

geeignet be"ährt. kann in Hinblick auf das AuslauJen der Förderung zu ein<:m festen ~t~ht.ag 

keine Rolle spielen. Damit die wichtige Arbeit der ZU\"'endungsempfängerinnen auch nacb 

Auslaufen der Förderung weiter gehen kann. ist es schon immer Ziel des IV1inisteriUJTl5. d-ds~ 

die Projektdurchführenden bereits während der Förderung darauf him\ irk.en. dass dit 

Projektideen in Regelstrukturen überführt werden . Das bedeutet. dass dii: 

Zu",endungsempfänger"'innen darauf hinwirken müssen. Ihre Arbeit nach dem Auslauten d,:~ 

Projektarbeit auf eine halbwegs solide f manzielle Basis z.u stellen tz. B d urch E.m:icb-=r t:lntf 

institutionellen Förderung oder einer anderen regelmäßigen Förderung. Spenden oder ourcn 

eine anderweitige M ittelakquise). 

Hausinterne Weisungen zu den Förderkriterien des Bund.esprogrammes liegen nicht\ or und 

können ihnen daher nicht zugesendet "erden. 

Diese r Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Glinkastraße 24, 10117 Berlin 

erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Julia Kasselt 


